
 

ABWÄGUNGSTABELLE  

Bearbeitungsstand: 17.11.2025 

 

 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

 

Öffentlichen Auslegung vom 13.10.2025 bis 14.11.2025 

(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

 

und der 

 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 13.10.2025 bis 14.11.2025 

(gem. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

 

 

zur IV. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der 

 

„EHEMALIGEN ZOLLERNALB-KASERNE“, Entwurf vom 01.07.2025 

 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten – Nusplingen – Obernheim 
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Leseanleitung: 

 

In dieser Abwägungstabelle sind sämtliche Stellungnahmen enthalten, die während der auf Seite 1 aufgeführten Beteiligungszeiträume eingegangen sind. 

 

In der Spalte 1 wird die laufende Nummerierung der Absender der Stellungnahme entsprechend der vorgenannten Liste aufgeführt. 

 

In Spalte 2 dieser Abwägungstabelle befindet sich die Originalstellungnahme der Behörde / des Trägers öffentlicher Belange / der Öffentlichkeit. 

 

In Spalte 3 ist ein Abwägungsvorschlag der Verwaltung unter Berücksichtigung sämtlicher öffentlicher und privater Belange aufgeführt. Die eigentliche 

Gewichtung der einzelnen Belange und die Abwägung der Belange untereinander und gegeneinander erfolgt durch den Gemeinderat. 

 

In Spalte 4 befindet sich eine Beschlussempfehlung wie aus Sicht der Verwaltung die vorgebrachten Hinweise und Anregungen bei der Planung 

Berücksichtigung finden sollten. 

 

Hierbei wird nachfolgend unterschieden: 

 

− Kenntnisnahme: Die Ausführungen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Änderungen an der Planung ergeben sich hierdurch nicht. 

− Bereits berücksichtigt: Die aufgeführte Thematik ist bereits in der vorliegenden Planung bzw. den Anlagen zum Bebauungsplan berücksichtigt 

worden und bedarf somit keiner Änderung. 

− Änderung / Ergänzung: Die vorgebrachten Hinweise / Anregungen werden in der Planung durch eine Änderung / Ergänzung in der entsprechenden 

Unterlage berücksichtigt.  

− Berücksichtigung außerhalb BP: Die Hinweise / Anregungen sind nicht Aufgabe der Bauleitplanung, können jedoch in einem nachgelagerten 

Planungsschritt bzw. nachgelagerten Verfahren berücksichtigt werden. Eine Änderung an der vorliegenden Bauleitplanung ist an dieser Stelle nicht 

notwendig. 

− Keine Änderung: Die vorgebrachten Belange werden in die Abwägung eingestellt. Der vorliegenden Planung wird in Anbetracht der einzelnen 

konkurrierenden Nutzungen der Vorrang gegeben. 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

01 Landratsamt Zollernalbkreis - 

02 Regierungspräsidium Tübingen 14.11.2025 

03 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 22.10.2025 

04 Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 05.11.2025 

05 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 8, Forstdirektion - 

06 Regionalverband Neckar-Alb 29.10.2025 

07 Handwerkskammer Reutlingen - 

08 Industrie- und Handelskammer Reutlingen 17.10.2025 

09 Polizeipräsidium Reutlingen - 

10 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - 

11 ZV WV Hohenberggruppe, Wasserwerk Hammer - 

12.1 Netze BW, Team Rohrnetz & Wasserkompetenz, Netzregion Heuberg 22.10.2025 

12.2 Netze BW GmbH, Leitungsbau Hochspannung  15.10.2025 

13 Deutsche Telekom Technik GmbH 22.10.2025 

14 Albstadtwerke 31.10.2025 

15 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt des öffentl. Rechts, Hauptstelle Dortmund, Sparte Verwaltungsaufgaben – 

Träger öffentlicher Belange, Nebenstelle Düsseldorf  
16.10.2025 

16 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Heilbronn - 

17 Ericsson Services GmbH 27.10.2025 

18 Stadtverwaltung Balingen - 

19 Stadtverwaltung Albstadt 13.11.2025 

20 Gemeindeverwaltung Nusplingen - 

21 Gemeindeverwaltung Obernheim - 

22 Gemeindeverwaltung Hausen a.T. - 

23 Gemeindeverwaltung Ratshausen - 

24 Bürgermeisteramt Schwenningen - 

25 Gemeindeverwaltung Stetten am kalten Markt 13.10.2025 

26 Stadtverwaltung Meßstetten - 
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Folgende Vereine / Verbände wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Verein Naturpark Obere Donau e.V. - 

V2 Naturschutzbüro Zollernalb e.V. - 

V3 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) - 

V4 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) - 

V5 Naturschutzbund Deutschland LV Baden-Württemberg e.V. (NABU) - 

V6 Schwäbischer Albverein  - 

 

 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

 

 

 

 

 

zu I. Belange der Raumordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehende Sachdarstellung und dass keine Anregungen 

oder Bedenken vorgetragen werden, wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

 

 

zu II. Belange der Flüchtlingsunterkunft 

 

Eine weitere Flüchtlingsunterkunft ist derzeit auf dem Gelände der 

ehemaligen Zollernalb-Kaserne nicht vorgesehen. Der parallel 

aufgestellte Bebauungsplan sieht Flächen für Industrie und 

Gewerbe vor.  

Sollte sich dennoch zukünftiger Bedarf ergeben und eine 

Unterbringung am Standort gewünscht sein, kann dies im Rahmen 

der Zulässigkeit durch das Baugesetzbuch umgesetzt oder 

entsprechende planungsrechtliche Schritte eingeleitet werden. 

Zum aktuellen Zeitpunkt wird aber der oben genannten 

städtebaulichen Entwicklung der Vorzug gegeben und an der 

Planung festgehalten. 

 

 

zu III. Belange der Grundwasserschutzes 

 

Der Verweis auf die Stellungnahme des Regierungspräsidiums 

Tübingen zu den Belangen des Grundwasserschutzes vom 

21.06.2023 wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme ist 

zur Information nochmals nachfolgend aufgeführt. 

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen getroffen, die die 

Belange des Grundwasserschutzes berücksichtigen. Hierauf wird 

verwiesen. 

 

zu IV. Belange des Naturschutzes 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der höheren 

Naturschutzbehörde nicht berührt werden. 

 

 

 

 

keine Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

Schreiben vom 21.06.2023 und Zwischenabwägung zur Information. 

 

Schreiben vom 21.06.2023 und Zwischenabwägung zur 

Information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Bewertungsvorschlag auf folgenden Seiten. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehende Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entwurf des Flächennutzungsplanes wurde mittlerweile an den 

Entwurf des Bebauungsplanes angepasst, sodass hier keine 

Abweichungen mehr vorliegen. Zwar sind die Waldflächen im 

Bebauungsplans nicht mehr festgesetzt, allerdings sind die Flächen 

im Flächennutzungsplan entsprechend darzustellen. Entsprechend 

der Stellungnahme im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 

bestehen diesbezüglich keine Bedenken mehr. 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass darüber hinaus keine 

Anregungen oder Bedenken vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

im Plan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

2 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen, sind jedoch aktuell nicht mehr in der Planung zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes wird 

diese Thematik berücksichtigt und notwendige Vorkehrungen 

getroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Naturschutz werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau vom 13.06.2023, die im Zuge der frühzeitigen 

Unterrichtung einging, ist nachfolgend samt Zwischenabwägung 

zur Information aufgeführt. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass unter Verweis auf die 

Stellungnahme, keine weiteren Anmerkungen vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

3 

 

 

 

 

 

 

Die Allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

3 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 

13.06.2023 und Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

vom 13.06.2023 und Zwischenabwägung zur Information nochmals 

beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen zur Geotechnik werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geotechnischen Hinweise wurden in den Bebauungsplan als 

entsprechend aufgenommen. Diese sind im Rahmen der weiteren 

konkreten Planungstätigkeiten zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen 

und im Rahmen der weiteren konkreten Planungstätigkeiten zu 

berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu  

3 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus rohstoffgeologischer 

Sicht keine Einwendungen bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Grundwasser werden zur Kenntnis genommen 

und sind im Rahmen der weiteren konkreten Planungstätigkeiten 

(Bebauungsplan, Erschließungsplanung, Einzelvorhaben) zu 

berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergbehördliche Belange werden nicht berührt.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu  

3 

 

 

Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes werden nicht 

tangiert. 

 

 

Die nebenstehenden allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder von Seiten der 

archäologischen Denkmalpflege noch von der Bau- und 

Kunstdenkmalpflege Bedenken gegen geplante Maßnahmen 

bestehen und keine weiteren Anregungen vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

4 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass den Anregungen aus der 

Stellungnahme des Regionalverbands Neckar-Alb vom 14.06.2023 

gefolgt wurde und aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken 

bestehen. 

 

Da als nächster Verfahrensschritt der Feststellungsbeschluss 

gefasst werden soll, findet keine weitere Beteiligung statt. Der 

Regionalverband Neckar-Alb wird über das Ergebnis 

benachrichtigt und eine digitale Planfertigung wird nach 

Inkrafttreten zugesandt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die IHK Reutlingen die 

vorliegende Flächennutzungsplanänderung ausdrücklich begrüßt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

12.1 

Von: Denecke Marc <m.denecke@netze-bw.de>  

Gesendet: Mittwoch, 22. Oktober 2025 14:44 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Cc: Berger Christian <c.berger@netze-bw.de>; Moser-Danhel Saskia <s.moser-

danhel@netze-bw.de> 

Betreff: WG: TöB: § 4 Abs. 2 BauGB / GVV Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / IV. 

Änderung FNP „Ehemalige Zollernalb-Kaserne“ 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

 

im Anhang befindet sich ein Planauszug des ZV WV Hohenberggruppe. 

Die Leitungsverläufe sind nicht bekannt und nur vermutet. Sollte es 

innerhalb dieser Bereiche zu Baumaßnahmen kommen, dann bitten wir 

um eine Information, so dass eine weitere Abstimmung erfolgen könnte.  

 

Freundliche Grüße  

Marc Denecke 

Meister 

Team Rohrnetz & Wasserkompetenz 

Netzregion Heuberg 

Netze BW GmbH 

Werkstraße 26, 78727 Oberndorf a.N. 

 

Mobil +49 171 95 14 853 

m.denecke@netze-bw.de 

www.netze-bw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Baumaßnahmen sind nicht Inhalt der vorliegenden 

vorbereitenden Bauleitplanung. Die Ausführungen werden im Zuge 

der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Ausführungsplanung 

berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 

mailto:m.denecke@netze-bw.de
http://www.netze-bw.de/
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der nebenstehende Planausschnitt wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

12.2 

Von: Externe Planungsverfahren Netze BW <bauleitplanung@Netze-BW.de>  

Gesendet: Mittwoch, 15. Oktober 2025 12:25 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Cc: Netzplanung Süd <Netzplanung-Sued@netze-bw.de> 

Betreff: Stellungnahme § 4 Abs. 2 BauGB / GVV Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / IV. 

Änderung FNP „Ehemalige Zollernalb-Kaserne“ – Vorgangs-Nr.:2023.0710  

 

IV. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „ehemalige 

Zollernalb-Kaserne“, Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 

Meßstetten, bestehend aus der Stadt Meßstetten und den Gemeinden 

Nusplingen und Obernheim  

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 (2) BauGB 

Ihr Zeichen:  

Ihr Schreiben vom: 13.10.2025 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für unsere Stellungnahme (Sparte 110-kV-Netz und Sparten Strom (Mittel- 

und Niederspannung)) vom 05.06.2025 mit der Vorgangs-Nr.: 2023.0710 

besteht weiterhin Gültigkeit und ist daher auch für das o.g. 

Bauleitplanungsverfahren heranzuziehen. 

Daher haben wir zum o.g. Verfahren keine weiteren Anregungen oder 

Bedenken vorzubringen. 

Abschließend bitten wir, uns weiter am Verfahren zu beteiligen. 

 

Des Weiteren bitten wir darum, sofern noch nicht geschehen, die bisher 

verwendete Verteileradresse gegen unsere aktuelle Anschrift abzuändern: 

 

Netze BW GmbH 

Portfolio- und Stakeholdermanagement 

Leitungsbau Hochspannung 

Externe Planungsverfahren 

Schelmenwasenstraße 15 

70567 Stuttgart 

 

Gerne, und der Umwelt zuliebe, lassen Sie uns künftig 

Verfahrensunterlagen bei Beteiligungen in digitaler Form an unser 

Sammelpostfach-E-Mail-Adresse bauleitplanung@netze-bw.de 

zukommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der Netze BW GmbH vom 05.06.2023, die im 

Zuge der frühzeitigen Unterrichtung einging, ist nachfolgend samt 

Zwischenabwägung zur Information aufgeführt. Hinweis: Bei dem 

nebenstehenden Datum der Stellungnahme aus der frühzeitigen 

Unterrichtung handelt es sich um einen Schreibfehler. Gemeint ist 

das Jahr 2023, nicht 2025. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Anregungen 

oder Bedenken vorgebracht werden. 

 

Da als nächster Verfahrensschritt der Feststellungsbeschluss 

gefasst werden soll, findet keine weitere Beteiligung statt. 

 

 

 

Die nebenstehende Verteileradresse wird bei zukünftigen Verfahren 

verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12.2 

 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße, 

 

Christopher Donner, M.Sc. 

Portfolio- und Stakeholdermanagement 

Leitungsbau Hochspannung 

Externe Planungsverfahren 

 

Netze BW GmbH 

Schelmenwasenstraße 15 

70567 Stuttgart 

 

Telefon: +49 711 289-82413   Fax +49 711 289-83461 

E-Mail:   bauleitplanung@netze-bw.de 

 

  

mailto:bauleitplanung@netze-bw.de
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12.2 

 

Schreiben Netze BW GmbH vom 05.06.2023 und Zwischenabwägung zur 

Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

Schreiben Netze BW GmbH vom 05.06.2023 und 

Zwischenabwägung zur Information nochmals beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen zur bestehenden Infrastruktur 

werden zur Kenntnis genommen. Diese wurden im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung bzw. Erschließungsplanung bereits 

berücksichtigt. Umfassende Abstimmungen mit der Netze BW 

fanden bereits statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

12.2 

 

 

Die nebenstehenden Hinweise werden im Rahmen der weiteren 

Beteiligungsverfahren berücksichtigt.  

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
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Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

13 

Von: F.Jahrendt@telekom.de <F.Jahrendt@telekom.de>  

Gesendet: Mittwoch, 22. Oktober 2025 09:48 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Betreff: AW: GVV Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / IV. Änderung FNP „Ehemalige 

Zollernalb-Kaserne“ 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

 

wir danken für die Zusendung der Unterlangen zur IV. 

Flächennutzungsplanänderung „Ehemalige Zollernalb-Kaserne“ in 

Meßstetten. 

 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als 

Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG – hat 

die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 

Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 

Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 

erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 

wir wie folgt Stellung: 

 

Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir keine 

Einwände. 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, wie 

aus beigefügtem Plan ersichtlich wird. 

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin 

gewährleistet bleiben und dürfen nicht überbaut werden. 

Die entsprechenden Pläne können bei Bedarf unter 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/ eingesehen werden. 

 

Zum im Flächennutzungsplan dargestellten geplanten Baugebiet werden 

wir im Zuge des jeweiligen Bauleitplanverfahren detailliert Stellung 

nehmen. 

 

Für einzelne Gebäudeanschlüsse setzen sich die zukünftigen Bauherren 

bitte mit dem Bauherrenberatungsservice in Verbindung, die Kontaktdaten 

lauten: 

 

Tel. +49 (0)800 3301903 (Gebührenfrei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Telekom keine 

Einwände gegen die vorliegende Flächennutzungsplanänderung 

vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen zu 

Bestandsleitungen. Die Telekom wurde bereits und wird weiterhin 

im Zuge des Bebauungsplanverfahrens beteiligt.  

 

 

 

 

Gebäudeanschlüsse sind nicht Inhalt der vorliegenden 

vorbereitenden Bauleitplanung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb FNP-

Verfahren 

 

 

 

mailto:F.Jahrendt@telekom
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

13 

Web:  https://www.telekom.de/bauherren 

 

Hinweis: 

Achtung seit 03.05.2021 neue Funktionspostfachadresse! Bitte nur noch 

diese benutzen, sie lautet: 

 

T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de 

 

Anlagen: Lageplan Telekomanlagen (Bestand) 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Frank Jahrendt 

  

  

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 

Technik Niederlassung Südwest 

Frank Jahrendt 

PTI 32 Strukturplanung Breitband 

Adolf-Kolping-Str. 2-4, 78166 Donaueschingen 

+49 771 858-404 (Tel.) 

E-Mail: f.jahrendt@telekom.de 

www.telekom.de/netz 

 

 

 

 

 

Die nebenstehende Adresse wurde im Zuge der förmlichen 

Beteiligung bereits verwendet. 

 

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 

https://www.telekom.de/bauherren
mailto:T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de
mailto:f.jahrendt@telekom.de
https://www.telekom.de/netz
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der nebenstehende Bestandsplan wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen werden zur Kenntnis 

genommen. Die beigefügte Stellungnahme zum Bebauungsplan 

wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens in die Abwägung 

eingestellt. Diese ist im vorliegenden FNP-Änderungsverfahren 

nicht von Belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
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Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

14 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

14 

 

 

 

Kenntnisnahme der nebenstehenden Ausführungen. 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
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Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Von: Zaiser, Caroline <Caroline.Zaiser@bundesimmobilien.de>  

Gesendet: Donnerstag, 16. Oktober 2025 11:03 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de>; Drücker, Julia-Elisa 

(BAG) <j.druecker@baldaufarchitekten.de> 

Cc: ‚heike.bartenbach@iigp-zollernalb.de‘ <heike.bartenbach@iigp-zollernalb.de>; Bühl, 

Max <Max.Buehl@bundesimmobilien.de>; Stein, Andreas 

<Andreas.Stein@bundesimmobilien.de> 

Betreff: § 4 Abs. 2 BauGB / GVV Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / IV. Änderung FNP 

„Ehemalige Zollernalb-Kaserne“ 

E-Mail: Hoch 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unter Bezug auf Ihre E-Mail vom 13.10.2025 „TöB: § 4 Abs. 2 BauGB / GVV 

Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / IV. Änderung FNP „Ehemalige 

Zollernalb-Kaserne“ nehme ich wie folgt Stellung: 

 

Ich darf Sie eingehend darum bitten, die beim Bund verbleibende Fläche 

(Flurstück 12740/4, Gemarkung Meßstetten) nicht als                             zu 

bezeichnen, da hier Sicherheitsaufgaben von Behörden und 

Organisationen zu wahren sind.  

Gewünscht ist die Bezeichnung Sondergebiet „Bund“ oder „Bund – 

Betriebsgelände“. Ich verweise auf untenstehende E-Mail von Frau 

Harbrecht vom 16.06.2023. 

 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

Caroline Zaiser 

Objektmanagerin 

 

T +49 731 550 570-433 

M +49 160 84 24 504 

Caroline.Zaiser@bundesimmobilien.de  

 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

– Anstalt des öffentlichen Rechts – 

Hauptstelle Freiburg – Sparte Facility Management  

Grüner Hof 2, 89073 Ulm 

www.bundesimmobilien.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nebenstehenden Ausführungen können nicht nachvollzogen 

werden. Bei der Flächennutzungsplanänderung handelt es sich um 

die Änderung von einer Sonderbaufläche in eine gewerbliche 

Baufläche.  

 

 

Zur Klärung der Sachlage wurde die Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben direkt kontaktiert. Auf die nachfolgende 

Stellungnahme der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wird 

verwiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

mailto:Caroline.Zaiser@bundesimmobilien.de
http://www.bundesimmobilien.de/


Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Meßstetten – Nusplingen – Obernheim   Abwägungstabelle 

IV. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der „ehemaligen Zollernalb-Kaserne“ Seite 37 von 40 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

15 

Von: Zaiser, Caroline <Caroline.Zaiser@bundesimmobilien.de>  

Gesendet: Donnerstag, 16. Oktober 2025 13:29 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Cc: Stein, Andreas <Andreas.Stein@bundesimmobilien.de>; Bühl, Max 

<Max.Buehl@bundesimmobilien.de> 

Betreff: AW: § 4 Abs. 2 BauGB / GVV Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / IV. Änderung FNP 

"Ehemalige Zollernalb-Kaserne" 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

 

in der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen (siehe Anlage) 

ist noch von „                                                     “ die Rede.  

Diese ist jedoch vom 21.06.2023.  

 

Ich wollte mit meiner Stellungnahme nur noch einmal auf die Dringlichkeit 

hinweisen, dass              nicht genannt werden darf und dies auch 

weiterhin bei eventuellen Änderungen/Veröffentlichungen, etc. 

berücksichtigt werden muss.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

Caroline Zaiser 

Objektmanagerin 

 

T +49 731 550 570-433 

M +49 160 84 24 504 

Caroline.Zaiser@bundesimmobilien.de  

 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

– Anstalt des öffentlichen Rechts – 

Hauptstelle Freiburg – Sparte Facility Management  

Grüner Hof 2, 89073 Ulm 

www.bundesimmobilien.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die aufgeführte Stellungnahme vom Regierungspräsidium vom 

21.06.2023 ging im Zuge der frühzeitigen Unterrichtung zur 

vorliegenden Flächennutzungsplanänderung ein. Aufgrund § 3 

Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe unter anderem mit „(…) den nach 

Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen (…)“ im Internet zu 

veröffentlichen. Bei der genannten Stellungnahme des RP 

Tübingen handelt es sich um eine solche umweltbezogene 

Stellungnahme, weshalb sie aufgeführt wurde. 

 

Im parallel durchgeführten Bebauungsplanverfahren 

„Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb“ wird 

Stand Entwurf vom 01.07.2025 kein Sonstiges Sondergebiet 

ausgewiesen, sondern Gewerbe- und Industriegebiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

mailto:Caroline.Zaiser@bundesimmobilien.de
http://www.bundesimmobilien.de/
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Von: Bauleitplanung <bauleitplanung@ericsson.com>  

Gesendet: Montag, 27. Oktober 2025 10:55 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Betreff: RE: TöB: § 4 Abs. 2 BauGB / GVV Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / IV. Änderung 

FNP "Ehemalige Zollernalb-Kaserne" 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

  

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

  

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH 

beauftragt, in ihrem Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu 

bearbeiten. 

  

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson 

bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle 

Planungsvorgaben. 

Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson – 

Netzes und für Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen 

Telekom.  

  

Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und Deutsche Telekom) 

ausschließlich per Email an die:  bauleitplanung@ericsson.com 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Ursula Kraus 

  

Ericsson Services GmbH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Firma Ericsson 

bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle 

Planungsvorgaben hat. 

 

 

 

 

Die nebenstehende E-Mailadresse wurde im Zuge der förmlichen 

Beteiligung verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Bereits 

berücksichtigt 

mailto:bauleitplanung@ericsson.com
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Von: Gritsch, Juergen <Juergen.Gritsch@albstadt.de>  

Gesendet: Donnerstag, 13. November 2025 09:46 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Cc: Mayer, Axel <Axel.Mayer@albstadt.de>; Balachandra, Sharuni 

<Sharuni.Balachandra@albstadt.de> 

Betreff: WG: 2025-10-14_TöB: § 4 Abs. 2 BauGB / GVV Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / 

IV. Änderung FNP "Ehemalige Zollernalb-Kaserne" 

 

 

Guten Tag Herr Amiguet, 

 

wir bedanken uns für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren und 

können Ihnen mitteilen, dass durch die vorliegende Planung die Belange 

der Stadt Albstadt nicht berührt sind. 

  

Im Falle von wesentlichen Änderungen der Planung bitten wir um eine 

weitere Beteiligung am Verfahren. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen Gritsch 

 

  

 

Stadtverwaltung Albstadt 

Stadtplanungsamt 

Jürgen Gritsch 

Bauleitplanung 

Am Markt 2 

72461 Albstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Stadt 

Albstadt nicht berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Von: Lehn, Maik <Lehn@stetten-akm.de>  

Gesendet: Montag, 13. Oktober 2025 09:17 

An: Amiguet, Jerome (BAG) <J.Amiguet@baldaufarchitekten.de> 

Betreff: § 4 Abs. 2 BauGB / GVV Meßstetten-Nusplingen-Obernheim / IV. Änderung FNP 

"Ehemalige Zollernalb-Kaserne" 

 

Sehr geehrter Herr Amiguet, 

  

vielen Dank für die Beteiligung. Von Seiten der Gemeinde Stetten am 

kalten Markt keine Bedenken oder Hinweise. 

  

Freundliche Grüße 

  

Maik Lehn 

Bürgermeister 

  

Gemeindeverwaltung Stetten am kalten Markt 

Schlosshof 1 

72510 Stetten am kalten Markt 

Telefon: 0 75 73 / 95 15 31 

Telefax: 0 75 73 / 95 15 55 

Mail to: lehn@stetten-akm.de 

www.stetten-akm.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Gemeinde 

Stetten am kalten Markt keine Bedenken oder Hinweise 

vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

mailto:lehn@stetten-akm.de
blocked::http://www.stetten-akm.de/

